
DOKUMENT ZUR IDENTIFIZIERUNG VON EQUIDEN

EQUIDENPASS

Allgemeines — Hinweise
Diese Hinweise dienen der Unterstützung des Benutzers unbeschadet der Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 504/2008.

I. Der Pass muss alle für seine Verwendung erforderlichen Informationen sowie die 
Angaben zur ausstellenden Stelle auf Französisch, Englisch und in der Amtssprache des 
Mitgliedstaats oder Landes enthalten, in dem die ausstellende Stelle ihren Hauptsitz hat.

II. Im Pass enthaltene Angaben

A. Der Pass muss folgende Informationen enthalten:

1. Abschnitte I und II — Identifizierung
Der Equide muss von der zuständigen Behörde identifiziert werden. Die 
Identifizierungsnummer muss das Tier
und die Stelle, die das Identifizierungsdokument ausstellt, eindeutig ausweisen und mit der 
universellen Equiden-
Lebensnummer (UELN) kompatibel sein.
Unter Ziffer 5 in Abschnitt I muss Platz für mindestens 15 Stellen des Transponder-Codes 
vorgesehen sein. Im Falle eingetragener Equiden muss der Pass den Stammbaum und die 
Zuchtbuchkategorie enthalten, in die das Tier gemäß den Bestimmungen des zugelassenen 
Zuchtverbands eingetragen ist, der den Pass ausstellt.

2. Abschnitt III — Besitzer
Der Name des Eigentümers oder seines Verfügungsberechtigten/Vertreters muss 
angegeben werden, soweit die ausstellende Stelle dies verlangt.

3. Abschnitt IV — Eintragung der Identitätskontrollen
In allen Fällen, in denen dies in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehen ist, 
wird die Identität des betreffenden Equiden von der zuständigen Behörde eingetragen.

4. Abschnitte V und VI — Eintragung der Impfungen
Alle Impfungen sind unter Abschnitt V (nur Pferde-Influenza) bzw. unter Abschnitt VI (alle 
anderen Impfungen) einzutragen. Die Information kann in Form eines Aufklebers geliefert 
werden.

5. Abschnitt VII — Gesundheitskontrollen durch Laboruntersuchungen
Im Interesse der Ermittlung übertragbarer Krankheiten sind alle Kontrollergebnisse 
schriftlich festzuhalten.

6. Abschnitt VIII — Gültigkeit des Dokuments für Verbringungszwecke
Aussetzung der Gültigkeit/erneute Gültigkeit des Dokuments gemäß Artikel 4 Absatz 4 der 
Richtlinie 90/426/EWG und Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten.

7. Abschnitt IX — Verabreichung von Tierarzneimitteln
Teil I und Teil II bzw. Teil III dieses Abschnitts sind entsprechend den Erläuterungen für den 
betreffenden Abschnitt auszufüllen.

B. Der Pass kann folgende Angaben enthalten:
Abschnitt X — Gesundheitsmindestanforderungen


